
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 136/2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2018 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 6 

Inkrafttretensdatum 

01.08.2018 

Außerkrafttretensdatum 

31.07.2023 

Abkürzung 

WiEReG 

Index 

37/05 Sonstiges Geld-, Währungs- und Kreditrecht 

Text 

Befreiung von der Meldepflicht 

§ 6. (1) Offene Gesellschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 und Kommanditgesellschaften gemäß § 1 
Abs. 2 Z 2 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit, wenn alle Gesellschafter natürliche Personen sind. 
Sind weniger als vier Gesellschafter im Firmenbuch eingetragen, dann sind diese als wirtschaftliche 
Eigentümer von der Bundesanstalt Statistik Österreich zu übernehmen. Wenn vier oder mehr 
Gesellschafter im Firmenbuch eingetragen sind, dann sind die im Firmenbuch eingetragenen 
geschäftsführenden Gesellschafter von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 
der offenen Gesellschaft oder der Kommanditgesellschaft ist, dann hat die offene Gesellschaft oder die 
Kommanditgesellschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(2) Gesellschaften mit beschränkter Haftung gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 sind von der Meldung gemäß § 5 
befreit, wenn alle Gesellschafter natürliche Personen sind. Diesfalls sind die im Firmenbuch 
eingetragenen Gesellschafter von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu 
übernehmen, wenn diese eine Beteiligung von mehr als 25 vH halten. Hält kein Gesellschafter eine 
Beteiligung von mehr als 25 vH, so sind die im Firmenbuch eingetragenen Geschäftsführer von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere 
natürliche Person wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, 
dann hat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(3) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 sind von der Meldung gemäß 
§ 5 befreit. Diesfalls sind die im Firmenbuch eingetragenen Mitglieder des Vorstands oder, sofern auch 
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Geschäftsleiter eingetragen sind, nur die Geschäftsleiter von der Bundesanstalt Statistik Österreich als 
wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person wirtschaftlicher 
Eigentümer gemäß § 2 der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft ist, dann hat die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(4) Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Z 6, kleine Versicherungsvereine 
gemäß § 1 Abs. 2 Z 7 und Sparkassen gemäß § 1 Abs. 2 Z 8 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit. 
Diesfalls sind die im Firmenbuch oder im Ergänzungsregister für sonstige Betroffene eingetragenen 
Mitglieder des Vorstands von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu 
übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle auf die vorgenannten 
Gesellschaften ausübt, dann hat diese Gesellschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(5) Vereine gemäß § 1 Abs. 2 Z 14 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit. Diesfalls sind die im 
Vereinsregister eingetragenen organschaftlichen Vertreter des Vereins von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt 
oder indirekt Kontrolle auf den Verein ausübt, dann hat der Verein eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 
vorzunehmen. 

(6) Wenn ein Rechtsträger eine Meldung gemäß den vorgenannten Absätzen vornimmt oder auf die 
Meldebefreiung verzichtet, dann hat keine Übernahme der Daten durch die Bundesanstalt Statistik 
Österreich für diesen Rechtsträger zu erfolgen. Wenn die Voraussetzungen für die Befreiung in späterer 
Folge wieder zutreffen, kann der Rechtsträger dies im elektronischen Weg über das 
Unternehmensserviceportal an die Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der 
Registerbehörde melden. 

(7) Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat die gemäß diesem Paragraph übernommenen Daten 
laufend aktuell zu halten. 

Schlagworte 

Erwerbsgenossenschaft 

Zuletzt aktualisiert am 

25.07.2023 

Gesetzesnummer 

20009980 

Dokumentnummer 

NOR40203326 


